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Umsetzung der Verordnung i¡ber die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen,

Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen

Praxis beim Dflngen (Düngeverordnung-DüV)

Fachrechtskontrolle

Die bisherigen Kontroll- und Überuachungsaufgaben wurden durch den Erlass des SMUL vom

28.11.2006 (Az.:33-8222.23111)geregelt. ln Anpassung an die geänderten Bestimmungên zur

systemat¡schen Cross-Compliance-Kontrolle (Rechtsakt Nitrat-Rl) sowie ím Zusammenhang mit

dem SMUL-Erlass zur Umsetzung der EU-Wasserrahmen-RL (WRRL) vom 30.06.2009 (Az.: 33-

8912.10/45) soll lnhalt und Umfang der Fachrechtskontrolle im Folgenden neu geregelt werden:

1. Das LfULG kontrolliert die Einhaltung der Bestimmungen der Düngeverordnung im Frei-

staat Sachsen:

a) über die Vor-Ort-Kontrollen der Einhaltung andenrueitiger Verpflichtungen nach Ti-

tel ll Kapitel 1 der VO (EG) Nr. 73/2009 bezüglich Rechtsakt 4 des Anhangs ll

Buchstabe A der VO (EG) Nr. 7312009 (Cross Compliance Kontrolle im Bereich

der EG- Nitratrichtliníe [RL 91/676/EWG]),
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über die Vor-Ort-Kontrollen zur Einhaltung der Grundanforderungen gemäß Arti-

kel 51 Abs. 1 Uabs. 2 der VO (EG) Nr. 1698/2005 (ELER Phosphat),

die Durchfiihrung anlassbezogener Feldkontrollen, die insbesondere aufgrund

von Hinweisen, Anzeigen oder Vorkommnissen durchgeführt werden (Kontrollen

von Anwendungsvorgaben; z. B. Einarbeitungspflicht gem. $ 4 Abs. 2 DüV, Auf-

bringverbote gem. $ 3 Abs. 5 bzw. $ 4 Abs. 5 DüV, Aufbringung am Gewässer

gem.S3Abs.6und7DüV),

d) die Durchfilhrung gezielter Fachrechtskontrollen (auch anlassbezogen) zu den

Anwendungsbeschränkungen und Anwendungsverboten gem. S I DüV, auch in

Verbindung mit $ 7 Abs. 2 DtiV.

2. Die ordnungsgemäße Einhaltung der DäV ist eine grundlegende Maßnahme zur Umset-

zung der WRRL. ln diesem Zuòammenhang sind ab dem Jahr 2010 jährlich in mindes-

tens 50 sächsischen Betrieben, die Ackerflächen in den sog. ,,prioritären Gebieten" ge-

mäß des o. g. SMUL-Erlasses zur Umsetzung der WRRL bewirtschaften und aufgrund

ihrer Betriebsgröße (ab 10 ha LN)der Bilanzierungspflicht der DüV unterliegen, vertiefte

Fachrechtskontrollen durchzuführen. lnhalt díeser Kontrolle ist die inhattlich-fachliche

Prüfung der betrieblichen Nährstoffuergleiche gem. $$ 5 und 6 DüV. Hierzu erfolgt die

jährliche Auswahl der zu kontrollierenden Betriebe in Anlehnung an Cross Compliance

über eine EDV-gestützte Zufallsauswahl durch den Staatsbetrieb Sächsische lnformatik

Dienste (SlD), Niederlassung Lichtenwalde. Die Bereitstellung der für diese Zufallsaus-

wahl aufgrund der Flächenbewirtschaftung in ,,prioritären Gebieten" infrage kommenden

Betriebe erfolgt durch Referat 72 des LfULG.

Die Fachrechtskontrollen gem. der Ziffern 1 und 2 sollen jährlich in einem Gesamtumfang

von mindestens 5 vom Hundert der aufgrund ihrer Betriebsgröße nach DüV aufzeichnungs-

pflichtigen landwirtschaftlichen und gaftenbaulichen Unternehmen (Betriebsgröße ab 10 ha

LN) durchgeführt werden.

3. Über die Ergebnisse der Kontrollen fertigt das LfULG jährlich einen Bericht in tabellari-

scher Form an, der dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

iÊihrlich bis spätestens 30, Aoril vorzulegen ist. Berichtszeitraum ist das jeweils vergan-

gene Kalenderjahr.

b)

c)



Es wird darauf hlngewiesen, dass die Ërgebnisse aus dem Berichf der Veröffentli-

chungspflicht des Umweltinformationsgesetzes ($ 12 SächsUlG)unterliegen. Dieser

Ver,pflichtung ist das LfULG al's datenhaltende Stelle in eþener Zuständigkait nachzu-

kornrnen.


